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Aktuell

Ist ein Radioempfang in Kellern
oder Schutzräumen möglich?

^i

¦
¦ ¦

,y-¦:,..,

i>Ü2¦«SS^F*
"*:-*•

%y**^

In der Presse wird zum Fehlalarm von
Lostorf verschiedentlich der Vorwurf
gemacht, dass ein Radioempfang in
Kellern oder Schutzräumen schlecht
oder sogar unmöglich ist. Zu diesen
Äusserungen nimmt das Amt für
Zivilschutz des Kantons Solothurn in
Verbindung mit der Abteilung für die
Sicherheit der Kernanlagen des Bun¬

desamtes für Energiewirtschaft wie
folgt Stellung:
Versuche und Erfahrungen haben
gezeigt, dass bei Verwendung von neueren

Radios mit eingebauter Antenne
der Empfang in Kellern und
Schutzräumen, die sich im 1. Untergeschoss
des Gebäudes befinden, möglich ist.
Im Konzept für die bei Reaktorunfäl¬

len zu treffenden Massnahmen wird
das Verhalten der Bevölkerung beim
allgemeinen Alarm unter anderem
wie folgt umschrieben:
Die Bevölkerung bereitet sich gezielt
auf den Bezug der Keller oder Schutzräume

vor. Gleichzeitig soll das Radio
auf Empfang gestellt werden, um über
das UKW- und Mittelwellensender-
netz (Radio DRS) wichtige Mitteilungen

empfangen zu können.
Es darf angenommen werden, dass
weitere Radiodurchsagen zeitlich
festgelegt und in der ersten Radiomeldung

bekanntgegeben werden.
Bei einem schlechten oder unmöglichen

Radioempfang in Kellern oder
Schutzräumen bestehen folgende
Möglichkeiten:
— Verlassen des Kellers oder

Schutzraumes durch einen Insassen
zwecks Radiohören auf den
mitgeteilten Zeitpunkt der nächsten
Radiodurchsage in der Wohnung.

— Aufstellen eines mobilen Radios in
der Nähe des Kellers bzw.
Schutzraumes, von wo die Meldung bei
offener Schutzraumtüre noch möglich

ist.
— Erstellen einer behelfsmässigen

Drahtantenne, welche ins Innere
des Hauses oder ins Freie führt.

Bei Befolgen der aufgezählten
Empfehlungen ist ein Radioempfang in
allen bestehenden Kellern oder
Schutzräumen möglich.
In dem an alle Zivilschutzorganisationen

des Kantons Solothurn abgegebenen

Schutzraumhandbuch des
Bundesamtes für Zivilschutz befinden sich
Hinweise betreffend die Gewährung
des Radioempfanges in Kellern und
Schutzräumen. Im eigenen Interesse
wird empfohlen, den Radioempfang
in Kellern bzw. Schutzräumen
möglichst bald zu testen und sich bei
schlechtem Empfang an den Ortschef
der Gemeinde zu wenden und allfällige

Ratschläge zu befolgen.
Amt für Zivilschutz

des Kantons Solothurn

Mobiliar
für

Zivilschutzanlagen
Militärunterkünfte

Beratung- Planung-Ausführung

H. NEUKOM AG
8340Hinwil-HadlikonZH

Telefon 01 937 26 91

RAUMLUFTENTFEUCHTER schützen
Gebäude, Installationen
und Material bei zu >
hoher FEUCHTIGKEIT

Rufen Sie uns an!
Unverbindliche Beratung durch'
Fachleute.

8903 Birmensdorf-Zürich Telefon 01/7371711
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